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Stilblüten

Ein Fußgänger rannte in mich und verschwand wortlosunter meinem Wagen

Unter dem Titel Was man der Versicherung so alles schreibt" hat dieHauszeitung der Suva, der Schweiz. Unfallversicherungsanstalt, in einerletzten Ausgabe die folgenden Stilblüten veröffentlicht:

Mein Dachschaden wurde wie vorgesehen am Freitagmorgen behoben.
Im hohen Tempo näherte sich mir die Telegrafenstange. Ich schlug einenZickzackkurs ein, aber dennoch traf mich die Stange am Kühler.
Ich fuhr mit meinem Wagen gegen die Leitschiene, überschlug mich undprallte über einen Baum. Dann verlor ich die Herrschaft über das Auto.
An der Kreuzung hatte ich einen unvorhergesehenen Anfall vonFarbenblindheit.

Im gesetzlich zulässigen Höchsttempo kollidierte ich mit einer
unvorschriftsmäßigen Frau in der entgegengesetzten Richtung.
Dummerweise stieß ich mit dem Fußgänger zusammen. Er wurde insKrankenhaus eingeliefert und bedauerte dies sehr.
Ich bitte um Stundung der Kaskoprämie. Seit mein Mann gestorben ist,fällt es mir ohnehin schwer, mein kleines Milchgeschäft hochzuhalten.
Ihr Versicherungsnehmer fuhr vorne in meinen Frisiersalon. Während derReparaturzeit war ich nur beschränkt tätig. Ich konnte meine Kunden nurnoch hinten rasieren und schneiden.
Mein Onkel starb letztes Jahr. Es ist müßig, den Versicherungsbeitrag
einzutreiben, zumal das Grab von einem großen Stein verdeckt ist.
Der andere Wagen war absolut unsichtbar, und dann verschwand er wieder.

Ich fand ein großes Schlagloch und blieb in demselben.
Ich habe so viele Formulare ausfüllen müssen, daß es mir bald lieber wäre,mein geliebter Mann wäre überhaupt nicht gestorben.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen. Im Gegenteil, ich mußte immer
weggetragen werden.
Sie haben meine Verhältnisse nur auf der einen Seite geprüft, ohne meineKehrseite zu berücksichtigen.
Ich überfuhr einen Mann. Er gab seine Schuld zu, da ihm dies s*chon einmal

passiert war.
Der Mopedfahrer, der am Tatort alles miterlebte, hatte der Fahrerin meines

PW aufrichtig erklärt, daß er seiner Zeugungspflicht nachkommenwird.
Ich übersende Ihnen eine Duplikatsrechnung, die keine Duplikatsrechnungmehr ist, weil ich das Wort Duplikat gestrichen habe.
Der Brandschaden ist vermutlich durch achtloses Wegwerfen eines
Straßenpassanten entstanden.
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